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Büro der Bezirksverordnetenversammlung 21. November 2025 
Neukölln von Berlin Telefon 90239-2386 

Einladung 
zur 

40. öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung 
in der XXI. Wahlperiode 

Dienstag, 02.12.2025, 17:00 Uhr 

Rathaus Neukölln, Çigli-Zimmer, 1. Etage, Raum A104, Karl-Marx-Straße 83, 12040 Berlin 

Tagesordnung 

TOP Drs.Nr. Gegenstand der Beratung 

1 Begrüßung und Annahme der Tagesordnung 

2 Protokollabstimmung der 37., 38. und 39. Sitzung 

3 Sachstand zum Bauvorhaben Kiehlufer 83 - 89 (B-Plan 8-73b / Drs. 
1861/XXI) 

4 1991/XXI Erhalt der historischen BAMAG U7 im Vogelviertel – LED-Umrüstung nur 
unter Bewahrung der klassischen Form 

5 Neu- und Erweiterungsbauten 

6 Mitteilungen der Verwaltung 

7 Verschiedenes 

8 Nächste Sitzung am 27. Januar 2026 

Max von Chelstowski 
Vorsitzender des Ausschusses 
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Drucksachen 
der Bezirksverordnetenversammlung Neukölln von Berlin 
XXI. Wahlperiode 

Ursprung: Antrag 
Ursprungsinitiator: AfD, Potthast, Julian 

Drs. Nr.: 
TOP Nr.: 

1991/XXI 
4

Beratungsfolge: 
Datum Gremium Sitzung Beratungsstand 

29.09.2025 BVV BVV/044/XXI überwiesen 
19.11.2025 VuT VuT/043/XXI im Ausschuss abgelehnt 
02.12.2025 Stadt Stadt/040/XXI 

Antrag 

Erhalt der historischen BAMAG U7 im Vogelviertel – LED-Umrüstung nur unter Bewahrung der 
klassischen Form 

Der mitberatende Ausschuss für Verkehr und Tiefbau empfiehlt dem federführenden Ausschuss für Stadt-
entwicklung die Ablehnung des Antrages in folgender Fassung: 

Die Bezirksverordnetenversammlung möge beschließen: 

Das Bezirksamt wird ersucht, sich bei der zuständigen Senatsverwaltung dafür einzusetzen, dass im Zuge 
der geplanten Umstellung der Straßenbeleuchtung im Vogelviertel sowie in weiteren betroffenen Quartie-
ren des Bezirks die historischen Gasaufsetzleuchten vom Typ BAMAG U7 in ihrer traditionellen äußeren Er-
scheinungsform erhalten bleiben. Die Umrüstung auf LED-Technologie soll ausschließlich in einer Weise er-
folgen, die die charakteristische Gestalt dieser Leuchten bewahrt. Neue, von der historischen Form abwei-
chende LED-Leuchten sollen im Vogelviertel nicht zur Anwendung kommen. 

Begründung: Die BAMAG U7 Gasaufsetzleuchten stellen seit Jahrzehnten ein stadtbildprägendes Element 
der Berliner Straßenarchitektur dar. Sie verleihen den Straßen einen unverwechselbaren Charakter und 
sind Teil des kulturellen Erbes Berlins. Nach dem Handbuch „Stadtbild Berlin – Lichtkonzept“ der Senats-
verwaltung wird die öffentliche Beleuchtung ausdrücklich nicht nur als Instrument der Verkehrssicherheit, 
sondern auch als ein wesentliches Mittel zur Prägung des Stadtbildes verstanden. Dort heißt es, dass his-
torische Leuchtenformen „unverwechselbare Identitäten und spezifische Qualitäten“ für das Stadtbild 
schaffen. 
Die Umrüstung auf LED-Technologie ist technisch möglich, ohne die äußere Form der BAMAG U7 zu ver-
ändern. In mehreren Berliner Projekten wurden solche Lösungen bereits umgesetzt. Ein Austausch gegen 
sachlich-nüchterne, neuzeitliche LED-Leuchten ohne Bezug zur historischen Form würde hingegen das ge-
wachsene Stadtbild erheblich beeinträchtigen und dem Anspruch der Bürger auf Bewahrung der histori-
schen Identität ihrer Wohnumgebung widersprechen. 
Das Bezirksamt wird daher gebeten, bei allen Umrüstungen im Vogelviertel und vergleichbaren Kiezen ver-
bindlich sicherzustellen, dass die klassische Form der BAMAG U7 erhalten bleibt und ausschließlich LED-
Nachrüstungen innerhalb der historischen Gehäuse erfolgen. Nur so kann die notwendige Modernisierung 
mit Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit verbunden werden, ohne dass das traditionsreiche Berliner 
Stadtbild beschädigt wird. 
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Berlin-Neukölln, den 19.11.2025 Verkehr und Tiefbau, Herr Preuß, Marko 
(Antragsteller, Fragesteller bzw. Berichterstatter) 

Abstimmungsverhalten: CDU SPD Grüne Die Linke AfD Frklose 
☐  über Konsensliste JA ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
☐  Einstimmig NEIN ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

ENTH. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Ergebnis: 
☐  beschlossen mit Änderung ☐  Kenntnis  genommen ☐  abgelehnt ☐  gewählt 
☐  zurückgezogen ☐  vertagt ☐  gegenstandslos 
☐  überwiesen  in  den  Ausschuss  für  (federführend) 
☐  zusätzlich  in  den  Ausschuss  für  
☐ beantwortet ☐ schriftlich 
☐ GB I/BzBm ☐ GB II/BiKuSport ☐ GB III/Ord ☐ GB IV/StadtUmVer ☐ GB V/SozGes ☐ GB VI/Jug 
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